
Auszug § 27 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
 
„Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) 
geändert worden ist“ 
 
 
… 
 
(22a) Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt gemäß 
Absatz 22 Satz 3 erklärt, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden 
Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 
ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet und die Erklärung für vor dem 1. Januar 2021 
endende Zeiträume nicht widerrufen, gilt die Erklärung auch für sämtliche Leistungen, die 
nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführt werden. Die 
Erklärung nach Satz 1 kann auch für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 nur mit 
Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. 
Es ist nicht zulässig, den Widerruf auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen zu 
beschränken. 
 
… 


